
7. Mit dem siebten Klagegrund wird eine Verletzung der Be
gründungspflicht geltend gemacht, da die Begründung der 
angefochtenen Handlungen besonders knapp sei und sich 
nicht auf konkrete Vorgänge oder Zeitpunkte beziehe, die 
es der Klägerin ermöglichten, die ihr vorgeworfenen Finanz
transaktionen zu ermitteln. 

( 1 ) Beschluss 2011/782/GASP des Rates vom 1. Dezember 2011 über 
restriktive Maßnahmen gegen Syrien und zur Aufhebung des Be
schlusses 2011/273/GASP (ABl. L 319, S. 56). 

( 2 ) Verordnung (EU) Nr. 36/2012 des Rates vom 18. Januar 2012 über 
restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Syrien und zur Auf
hebung der Verordnung (EU) Nr. 442/2011 (ABl. L 16, S. 1). 
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Der Präsident der Dritten Kammer hat die Streichung der 
Rechtssache angeordnet. 

( 1 ) ABl. C 51 vom 23.2.2008.
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